
ZBB 2006, 152
GG Art. 5 Abs. 1; BGB §§ 280, 311, 328, 823 Abs. 1, § 824; ZPO § 256; KWG §§ 55a, 55b;
UWG a. F. §§ 17, 19; AGB-Bk 1993 Nr. 2 Abs. 1
Zur Haftung der Deutschen Bank und ihres Vorstandssprechers wegen Interviewäußerungen
zur Kreditwürdigkeit eines Unternehmens der Kirch-Gruppe
BGH, Urt. v. 24.01.2006 – XI ZR 384/03 (BGH), ZIP 2006, 317 = DB 2006, 607 = DB 2006, 607 = NJW
2006, 830 = WM 2006, 380

Amtliche Leitsätze:
1. Bei reinen Vermögensschäden hängt bereits die Zulässigkeit einer Feststellungsklage von
der Wahrscheinlichkeit eines auf die Verletzungshandlung zurückzuführenden
Schadenseintritts ab.
2. Das Bankgeheimnis gilt nur für kundenbezogene Tatsachen und Wertungen, die einem
Kreditinstitut aufgrund, aus Anlass oder im Rahmen der Geschäftsverbindung zum Kunden
bekannt geworden sind.
3. Aus einem Darlehensvertrag ergibt sich für die kreditgebende Bank die Nebenpflicht, die
Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers weder durch Tatsachenbehauptungen, auch wenn
sie wahr sind, noch durch Werturteile oder Meinungsäußerungen zu gefährden.
4. Ein Darlehensvertrag zwischen einer Bank und einer GmbH entfaltet grundsätzlich keine
Schutzwirkung zugunsten des Alleingesellschafters. Im Konzern steht einer solchen Wirkung
das konzernrechtliche Trennungsprinzip auch dann entgegen, wenn die
Konzernobergesellschaft Sicherheiten stellt.
5. Eine unbefugte Offenbarung von Angaben gemäß § 55b Abs. 1 KWG liegt vor, wenn eine in
einem anzeigepflichtigen Unternehmen beschäftigte Person solche Angaben einem anderen
in der Weise zugänglich macht, dass er die Möglichkeit hat, von ihnen Kenntnis zu nehmen.
6. Eine unbefugte Verwertung von Angaben gemäß § 55a Abs. 1 KWG liegt vor, wenn die von
der Deutschen Bundesbank übermittelten Informationen in einer von § 14 KWG nicht
gedeckten Weise für eigene oder für fremde wirtschaftliche Zwecke nutzbar gemacht
werden.
7. §§ 17 und 19 UWG a. F. haben nur für den Geschäftsinhaber als Geheimnisträger
Schutzgesetzcharakter (§ 823 Abs. 2 BGB), nicht auch für denjenigen, dem der
Geschäftsinhaber Verschwiegenheit schuldet.
8. Der Alleingesellschafter und Geschäftsführer einer Konzernobergesellschaft ist als solcher
nicht Inhaber eines eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs.
9. § 824 BGB enthält eine abschließende Haftungsregelung nur für die Verbreitung unwahrer
Tatsachen. Bei Verbreitung wahrer Tatsachen oder von Werturteilen ist ein Anspruch aus
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§ 823 Abs. 1 BGB (Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb)
nicht subsidiär. Die Subsidiarität eines solchen Anspruchs gilt außerdem nur gegenüber
Forderungen gegen denselben Anspruchsgegner.
10. Sachliche Meinungsäußerungen in einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage
sowie wahre Tatsachenbehauptungen stellen grundsätzlich weder einen rechtswidrigen
Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb noch in das
allgemeine Persönlichkeitsrecht eines Wirtschaftsunternehmens dar.
11. Bei der Güter- und Interessenabwägung zur Klärung der Rechtswidrigkeit eines Eingriffs
durch ein Organ einer juristischen Person in das Recht am eingerichteten und ausgeübten
Gewerbebetrieb sind auch vertragliche Pflichten der juristischen Person gegenüber dem
Inhaber des Gewerbebetriebs zu berücksichtigen.

ZBB 2006, 152 ff.

(c) 2024 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG


	ZBB 2006, 152
	Amtliche Leitsätze:


